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1. Verpflegung durch Arbeitgeber führt nicht immer zu 
Arbeitslohn 

 
Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Mahlzeiten zur Verfügung, 
unterliegen diese grundsätzlich der Lohnsteuer. Ausnahmen sind möglich, 
wenn die Mahlzeiten aus betriebsfunktionalen Gründen vom Arbeitgeber 
gewährt werden. 
Hintergrund 
Der Arbeitgeber betreibt einen Offshore-Windpark rund 160 km vor der Küste. 
Die Arbeitnehmer arbeiten im Schichtdienst und haben keine Möglichkeit, den 
Windpark während der 14-Tages-Schicht zu verlassen. Kühl- und Kochgelegen-
heiten stehen nicht zur Verfügung. Die benötigten Lebensmittel werden per 
Versorgungsschiff angeliefert. Der Klägerin entstehen Kosten von ca. 21,50 EUR 
pro Mahlzeit und Person. 
Das Finanzamt wollte die Klägerin auf Zahlung von Lohnsteuer für die Verpfle-
gung in Anspruch nehmen. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht hat entschieden, dass es sich bei der Verpflegung nicht um 
einen steuerpflichtigen Sachbezug der Arbeitnehmer handelt. 
Bedingung dafür, dass es sich bei der unentgeltlichen Verpflegung für Mitarbeiter 
auf einer Offshore-Plattform nicht um lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn handelt, 
ist, dass das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers an einer kostenfreien 
Gemeinschaftsverpflegung wegen besonderer betrieblicher Abläufe den Vorteil 
der Mitarbeiter bei Weitem überwiegt. 
Im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung aller Umstände überwiege das 
eigenbetriebliche Interesse der Klägerin an der unentgeltlichen Mahlzeitengestel-
lung; das Interesse der Mitarbeiter trete dahinter zurück. Grund für die Verpfle-
gung der Offshore-Mitarbeiter sei in den außergewöhnlichen Arbeitsumständen 
sowie der damit verbundenen notwendigen effizienten Gestaltung der Betriebs-
abläufe zu sehen. Unter Berücksichtigung der Logistik, der Sicherheit, der 
beengten Räumlichkeiten, der Hygiene, des Schichtbetriebes könne die Verpfle-
gung der Mitarbeiter wirtschaftlich nicht anders als durch eine zentrale Kantinen-

einheit erfolgen. Eine unentgeltliche Verpflegung sei branchenüblich und ent-
spreche den internationalen Versorgungsstandards auf Plattformen. Der relativ 
hohe Betrag von 21,50 EUR pro Mahlzeit resultiere aus der aufwendigen Anliefe-
rung und den hohen Personalkosten des Caterers. 
 
 
2. Kündigung: Wann gilt diese als zugegangen? 
 
Wirft der Arbeitgeber das Kündigungsschreiben an einem Sonntag in den 
Briefkasten des Arbeitnehmers, gilt dieses erst am darauf folgenden Mon-
tag als zugegangen. Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer an Sonntagen 
arbeitet. 
Hintergrund 
Eine Anwaltskanzlei hatte eine Rechtsanwaltsgehilfin auf Probe eingestellt. Die 
Probezeit endete am 30.11.2014. Dieser Tag war ein Sonntag, an dem die 
Rechtsanwaltsgehilfin auch zur Arbeit verpflichtet war. Für die Probezeit war eine 
Kündigungsfrist von 2 Wochen vereinbart. Der Rechtsanwalt entschloss sich 
kurz vor Ablauf der Probezeit dazu, der Anwaltsgehilfin die Kündigung auszu-
sprechen und warf das Kündigungsschreiben am Sonntag, dem 30.11.2014, in 
den Briefkasten der Rechtsanwaltsgehilfin. 
Die Anwaltsgehilfin wehrte sich dagegen mit einer Kündigungsschutzklage, da 
die Kündigung ihrer Auffassung nach erst am Montag, dem 1.12.2014 zugegan-
gen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei die Probezeit bereits beendet gewesen. Es 
gelte daher ab diesem Tag die gesetzliche Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 
15. oder zum Ende eines Kalendermonats. 
Entscheidung 
Vor dem Landesarbeitsgericht bekam die Arbeitnehmerin Recht. Wird ein Kündi-
gungsschreiben an einem Sonntag in den Briefkasten geworfen, gilt die Kündi-
gung erst als am darauf folgenden Montag zu der üblichen Briefkastenleerungs-
zeit zugegangen. Die Richter vertraten wie die Vorinstanz die Auffassung, dass 
eine Kündigung auch dann nicht als an einem Sonntag als zugegangen angese-
hen werden könne, wenn der Arbeitnehmer an diesem Tag arbeiten müsse. 
Die Konsequenz: Die seitens des Rechtsanwalts am Sonntag eingeworfene 
Kündigung war verspätet, da sie erst am Montag nach Ablauf der Probezeit 
zugegangen war. Die Kündigung konnte nach der gesetzlichen Kündigungsfrist 
erst nach 4 Wochen zum 31.12.2014 wirksam werden. 
 
 
3. Resturlaub: Erben können Abgeltung verlangen 
 
Stirbt ein Arbeitnehmer, geht sein Urlaubsanspruch nicht mit seinem Tod 
unter. Vielmehr wandelt er sich in einen Urlaubsabgeltungsanspruch der 
Erben um. 
Hintergrund 
Eine verstorbene Arbeitnehmerin hatte zum Zeitpunkt ihres Todes noch einen 
Erholungsurlaubsanspruch von 33 Tagen. Ihre Erben forderten die Abgeltung 
dieses Urlaubsanspruchs. 
Entscheidung 
Das Bundesarbeitsgericht ist derzeit noch der Auffassung, dass bei Tod eines 
Arbeitnehmers sein restlicher Urlaubsanspruch erlischt. Ein finanzieller Ausgleich 
an die Erben erfolge nicht, da sich der Anspruch nicht in einen Abgeltungsan-
spruch wandelt. 
Dieser Rechtsprechung ist das Arbeitsgericht Berlin in dem aktuellen Fall entge-
gengetreten. Erben können sich vielmehr nach dem Tod eines Arbeitnehmers 
dessen Urlaubstage auszahlen lassen, urteilte das Gericht. Damit folgt es der 
Linie des Europäischen Gerichtshofs von 2014. Dieser hatte entschieden, dass 
durch den Tod des Arbeitnehmers dessen Anspruch auf Abgeltung des noch 
ausstehenden Urlaubs nicht untergeht. 
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Das Arbeitsgericht Berlin hat deshalb der Klage entsprochen. Begründet hatte es 
die Entscheidung damit, dass nach der gesetzlichen Regelung der Urlaub abzu-
gelten sei, wenn er wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder 
teilweise nicht mehr gewährt werden könne. Diese Voraussetzungen seien bei 
dem Tod des Arbeitnehmers gegeben. 
 
 
4. Krankheitskosten: Zumutbare Belastung ist verfas-

sungsgemäß 
 
Krankheitskosten können steuerlich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden – allerdings gekürzt um die zumutbare Belastung. 
Diese Kürzung ist nicht verfassungswidrig. 
Hintergrund 
Die Eheleute machten Krankheitskosten von rund 1.200 EUR, die von der 
Krankenversicherung nicht übernommen wurden, als außergewöhnliche Belas-
tung geltend. Das Finanzamt sah die Aufwendungen zwar dem Grunde nach als 
abzugsfähig an. Wegen der zumutbaren Belastung von rund 39.000 EUR ver-
blieb jedoch kein Abzugsbetrag. 
Die Klage der Eheleute, mit der sie geltend machten, dass die Kosten ohne 
Gegenrechnung einer zumutbaren Belastung in vollem Umfang abgezogen 
werden müssen, hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof schloss sich der Auffassung von Finanzamt und Finanzge-
richt an und wies die Revision der Eheleute zurück. 
Die Argumentation der Richter: Zu dem einkommensteuerrechtlich zu verscho-
nenden Existenzminimum gehören grundsätzlich auch die Aufwendungen für die 
Kranken- und Pflegeversorgung. Allerdings ist für die Bemessung des Existenz-
minimums hinsichtlich der Höhe und der Art der Aufwendungen auf das sozial-
rechtlich gewährleistete Leistungsniveau abzustellen. Nicht vom sozialhilferecht-
lichen Versorgungsniveau umfasste Aufwendungen sind nicht Teil des Exis-
tenzminimums. 
Deshalb ist die zumutbare Belastung für Krankheitskosten nicht zu beanstanden. 
Denn dem Gesetzgeber ist es erlaubt, Versicherte zur Entlastung der Kranken-
kassen und zur Stärkung des Kostenbewusstseins in Form von Zuzahlungen zu 
beteiligen, soweit dies dem Einzelnen finanziell zugemutet werden kann. Dem-
entsprechend gehören diese Zuzahlungen auch nicht zum einkommensteuer-
rechtlichen Existenzminimum. 
Eine Zuzahlung kann nicht mehr zumutbar sein, wenn in das verfassungsrecht-
lich gesicherte Existenzminimum eingegriffen wird. Solange jedoch die Zuzah-
lungen der Höhe nach das Existenzminimum nicht betreffen, ist eine Einschrän-
kung der zumutbaren Belastung nicht geboten. Angesichts des Gesamtbetrags 
der Einkünfte der Eheleute (650.000 EUR) war kein Anhaltspunkt dafür ersicht-
lich, dass das einkommensteuerrechtliche Existenzminimum betroffen sein 
könnte. 
 
 
5. Ehegatte im Pflegeheim: Ist eine Zusammenveranla-

gung trotzdem möglich? 
 
Lebt der Ehegatte in einem Pflegeheim, liegt eine krankheitsbedingt einge-
schränkte Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft vor. Eine Zusammenver-
anlagung bleibt trotzdem möglich. Das gilt sogar dann, wenn der Steuer-
pflichtige mit einem neuen Lebensgefährten zusammenlebt. 
Hintergrund 
Die Ehefrau des Klägers erkrankte an Demenz. Nach Verschlimmerung der 
Krankheit wurde die Ehefrau in ein Pflegeheim verlegt. Der Kläger besuchte 
seine Frau jeden Samstag für mehrere Stunden und beteiligte sich während der 
Besuche aktiv an der Pflege, z. B. durch das Anreichen von Mahlzeiten. Zudem 
schob er seine Frau im Rollstuhl spazieren. Des Weiteren verwaltete er die 
vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Ehefrau. 
Nach einigen Jahren hatte der Kläger eine neue Lebensgefährtin. Das Finanz-
amt lehnte deshalb eine Zusammenveranlagung mit seiner Ehefrau ab, da eine 
neue Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft mit der Lebensgefährtin entstanden 
sei. Seit diesem Zeitpunkt lebe der Kläger dauernd getrennt von seiner Ehefrau. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht stellte sich auf die Seite der Kläger und gewährte die Zusam-
menveranlagung. 
Im Streitfall liege nur eine reine räumliche Trennung vor, die zum Wesen der Ehe 
gehörende Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft sei nicht endgültig aufgehoben. 
Diese räumliche Trennung beruhe auf zwingenden äußeren Umständen, weil die 
häusliche Pflege der Ehefrau aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung 
unstreitig nicht mehr möglich war. Ursache für die Trennung sei somit nicht die 
Aufnahme einer neuen Beziehung. Der Kläger hat die eheliche Lebensgemein-
schaft im weitest möglichen Rahmen aufrechterhalten. Er hat seine Ehefrau 
weiterhin besucht und sich um sie gekümmert. Auch die eheliche Wirtschaftsge-
meinschaft bestand weiter fort, da der Kläger Betreuer seiner Ehefrau war und 
ihre vermögensrechtlichen Angelegenheiten regelte. Zudem bezahlte der das 
Pflegeheim und beglich krankheitsbedingte Zusatzkosten. 
 
 
6. Auskunftsersuchen: Finanzamt muss erst den Steuer-

pflichtigen fragen 
 
Erst wenn das Finanzamt aufgrund konkret nachweisbarer Tatsachen 
davon ausgehen kann, dass die Aufklärung durch den Beteiligten erfolglos 
bleiben wird, darf es sich an andere Personen wenden. 

Hintergrund 
X betreibt ein Import- und Exportgeschäft. Bei einer Außenprüfung hatte das 
Finanzamt festgestellt, dass X von einer Geschäftspartnerin A eine nicht erklärte 
Provision erhalten hatte. Im Rahmen der Außenprüfung richtete das Finanzamt - 
ohne X vorab um Auskunft gebeten zu haben - ein Auskunftsersuchen betreffend 
Provisionszahlungen an die Firma B, eine weitere Geschäftspartnerin des X. 
Darin wies das Finanzamt darauf hin, die Sachaufklärung sei mit den Beteiligten 
nicht möglich. Es werde deshalb um Auskunft gebeten ob an X Provisionen 
gutgeschrieben oder ausgezahlt worden seien. 
Gegen dieses Auskunftsersuchen legte X Einspruch ein, der vom Finanzamt 
zurückgewiesen wurde. Daraufhin erhob X Klage. Das Finanzgericht gab der 
Klage statt, da das Ersuchen unverhältnismäßig und daher ermessensfehlerhaft 
gewesen sei. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts zurück, da dieses nicht 
von der Erfolglosigkeit der Mitwirkung des X ausgehen konnte. 
Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur Auskunft angehalten 
werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel 
führt oder keinen Erfolg verspricht. Von diesem Subsidiaritätsprinzip darf das 
Finanzamt nur dann abweichen, wenn ein atypischer Fall vorliegt. Das wurde 
vom BFH bisher nur dann angenommen, wenn der Beteiligte unbekannt ist oder 
der Beteiligte nicht mitwirkt. 
Eine solche atypische Konstellation liegt im Streitfall nicht vor. Weder war die 
Identität des X unbekannt noch hat X die Mitwirkung verweigert. Etwas anderes 
könnte nur gelten, wenn von vornherein feststeht, dass der Beteiligte entweder 
nicht mitwirken wird oder die Erfolglosigkeit seiner Mitwirkung offenkundig ist. 
Darauf kann sich das Finanzamt aufgrund des bisherigen Verhaltens des Steu-
erpflichtigen nur dann berufen, wenn konkret nachweisbare Fakten darauf 
schließen lassen. Das Finanzamt muss es folglich im Rahmen der vorwegge-
nommenen Beweiswürdigung aufgrund konkreter Tatsachen als zwingend 
ansehen, dass die Mitwirkung des Beteiligten erfolglos bleiben wird. 
 
 
7. Sonstige Vorsorgeaufwendungen: Beschränkter Ab-

zug ist verfassungsgemäß 
 
Sonstige Vorsorgeaufwendungen, z. B. für private Risikolebensversiche-
rungen, Unfallversicherungen oder Kapitallebensversicherungen, sind nur 
beschränkt steuerlich abziehbar. Das ist verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. 
Hintergrund 
Der Ehemann erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und Gewerbebe-
trieb. Die Ehefrau nur aus Gewerbebetrieb. Die Eheleute machten Beiträge in 
Höhe von 4.827 EUR für eine Risikolebensversicherung, eine Unfallversicherung 
sowie drei Kapitallebensversicherungen (vor dem 1.1.2005 abgeschlossen) als 
sonstige Vorsorgeaufwendungen geltend. Da der gemeinsame Höchstbetrag 
aufgrund der Beiträge des Ehemanns zur gesetzlichen Kranken- und Pflegever-
sicherung überschritten war, berücksichtigte das Finanzamt die darüber hinaus-
gehenden sonstigen Vorsorgeaufwendungen nicht. 
Das Finanzgericht wies die Klage zurück, da es sich bei den streitigen Beiträgen 
nicht um existenziell notwendige Aufwendungen der Daseinsvorsorge handele, 
die steuermindernd zu berücksichtigen seien. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof schloss sich den Argumenten des Finanzgerichts an und 
wies die Revision zurück. 
Die eingeschränkte Berücksichtigungsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen führt 
zur Nichtabziehbarkeit der weiteren Vorsorgeaufwendungen. Eine Verpflichtung 
des Gesetzgebers zur steuerlichen Freistellung der Beiträge gilt jedoch nur für 
Versicherungen, die den Schutz des Lebensstandards in Höhe des Existenzmi-
nimums gewährleisten (subjektives Nettoprinzip). Dazu gehören die Kranken- 
und Pflegeversicherung, allerdings beschränkt auf das Sozialhilfeniveau. Auf das 
höhere Sozialversicherungsniveau ist nicht abzustellen. 
Die faktische oder rechtliche Zwangsläufigkeit weiterer Aufwendungen im Rah-
men der Daseinsvorsorge, auch wenn sie mit der Absicherung einer Krankheit 
oder Pflegebedürftigkeit vergleichbar sind, ist unerheblich. Kapitalversicherungen 
sind zwar grundsätzlich als Sonderausgaben berücksichtigungsfähig. Überstei-
gen sie jedoch die abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, sind 
sie der Höhe nach überhaupt nicht mehr abziehbar. Dagegen bestehen keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken. Soweit dies im Einzelfall zu einer ungünstige-
ren Behandlung führt, ist diese als Folge der gesetzgeberischen Gestaltungsfrei-
heit hinzunehmen. 
Den verfassungsrechtlichen Vorgaben folgend sind die Krankenversicherungs-
beiträge, die die Basisversorgung betreffen, in vollem Umfang abziehbar. 
 
 
8. Jobtickets: Wann ist die 44-EUR-Grenze anwendbar? 
 
Wie wird ein Jobticket, das der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern gewährt, 
steuerlich behandelt? Und wie wird die Freigrenze von 44 EUR richtig 
angewendet? Das Bayerische Landesamt für Steuern beantwortet diese 
Fragen. 
Hintergrund 
Sachbezüge, die mit dem üblichen Endpreis am Abgabeort zu bewerten sind, 
sind steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn sie 44 EUR monatlich nicht 
übersteigen. Zuzahlungen der Mitarbeiter werden dabei abgezogen. 
Bei der monatlichen Überlassung einer Monatsfahrkarte oder einer Fahrberech-
tigung für ein Jobticket, das für einen monatlichen Zeitraum gilt, ist die Freigren-
ze anwendbar. 



 
 
Für die Anwendung der Freigrenze kommt es aber auf den monatlichen Zufluss 
an. Gilt das Jobticket für einen längeren Zeitraum (z. B. Jahresticket), fließt 
grundsätzlich der Vorteil insgesamt bei Überlassung des Jobtickets zu. Die 44-
EUR-Grenze wird dann natürlich überschritten. 
Gestaltungsmöglichkeiten 
Auch wenn das Jobticket selbst für einen längeren Zeitraum gilt, sind Fälle 
möglich, in denen die 44 EUR nicht überschritten werden: 

· Es werden tatsächlich monatliche Tickets ("Monatsmarken") monat-
lich ausgehändigt werden. 

· Tickets, die an sich für einen längeren Zeitraum gelten, werden jeden 
Monat "aktiviert/freigeschaltet". 

Liegt keiner dieser Fälle vor, kommt es auf die Tarif- und Nutzungsbestimmun-
gen an: Sehen diese für ein Jobticket vor, dass die jeweilige monatliche Fahrbe-
rechtigung durch die rechtzeitige monatliche Zahlung erworben wird, soll der 
geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug "Jobticket" monatlich zufließen und damit 
die 44-EUR-Grenze anwendbar sein. 
 
 
9. Private Nutzung eines Fitnessstudios durch Arbeit-

nehmer unterliegt der Umsatzsteuer 
 
Dürfen die Arbeitnehmer das Fitnessstudio und andere Sportangebote des 
Arbeitgebers unentgeltlich nutzen, löst dies Umsatzsteuer aus. 
Hintergrund 
Eine GmbH unterhielt ein Fitnessstudio, das ihre Arbeitnehmer außerhalb der 
Dienstzeiten unentgeltlich nutzen konnten. Daneben bot sie den Arbeitnehmern 
verschiedene Kurse (z. B. Spinning, Aerobic, Step-Aerobic, und Nordic-Walking) 
ebenfalls unentgeltlich an. 
Das Finanzamt sah hierin einen umsatzsteuerpflichtigen Sachbezug und setzte 
für die Überlassung den auch für Zwecke der Lohnsteuer zu Grunde gelegten 
Wert in Höhe von 33,60 EUR (brutto) pro Monat und Person an. Die GmbH war 
demgegenüber der Auffassung, dass die Zurverfügungstellung von Sportanlagen 
nicht umsatzsteuerbar sei. Es handele sich um Leistungen zur Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustands ihrer Arbeitnehmer. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht schloss sich der Auffassung der GmbH nur teilweise an. Die 
Überlassung der Sporteinrichtungen an die Arbeitnehmer stelle zunächst keine 
entgeltliche Leistung in Form eines tauschähnlichen Umsatzes dar. Die Arbeit-
nehmer haben keinen Teil ihrer Arbeitsleistung als Gegenleistung für die Nut-
zung der Sportanlagen aufgewendet. Sowohl der Umfang der auszuführenden 
Arbeitsleistungen als auch die Höhe des gezahlten Barlohns waren unabhängig 
von der Inanspruchnahme der Sachzuwendungen. 
Allerdings liegt eine unentgeltliche Wertabgabe an die Arbeitnehmer für deren 
privaten Bedarf vor. Das Fitnessstudio und die Kursangebote hat die Klägerin 
den Arbeitnehmern nicht überwiegend aus betrieblichem Interesse zur Verfü-
gung gestellt. Allgemein gesundheitsfördernde Maßnahmen liegen in erster Linie 
im persönlichen Interesse der Arbeitnehmer. Im Streitfall folgt das persönliche 
Interesse der Arbeitnehmer daraus, dass die Teilnahme am Sportangebot 
freiwillig gewesen und außerhalb der Dienstzeit erfolgt sei. 
Schließlich handelt es sich bei der dauerhaften Zurverfügungstellung eines 
Fitnessstudios mit Angeboten nicht um bloße Aufmerksamkeiten. 
 
 
10. Unter welchen Voraussetzungen kann ein verbleiben-

der Verlustvortrag festgestellt werden? 
 
Eine Verlustfeststellung ist nur dann möglich, wenn der Einkommensteu-
erbescheid des entsprechenden Jahres noch geändert werden kann. Steu-
erpflichtige sollten deshalb ihre Verluste rechtzeitig geltend machen. 
Hintergrund 
Im Jahre 2009 setzte das Finanzamt die Einkommensteuer eines Unternehmers 
für 2006 auf 63.000 EUR fest. Infolge einer Betriebsprüfung änderte das Amt den 
bestandskräftigen Bescheid knapp 2 Jahre später und erhöhte die festgesetzte 
Steuer auf 80.000 EUR. In einem dagegen gerichteten Einspruch machte der 
Unternehmer daraufhin erstmals für 2006 einen Verlust i. H. v. 570.000 EUR 
geltend und beantragte die Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags auf 
den 31.12.2006. Dies lehnte das Finanzamt jedoch ab. 
Entscheidung 
Nach dem Urteil des Finanzgerichts hat das Finanzamt die Verlustfeststellung zu 
Recht abgelehnt. Nach dem Einkommensteuergesetz müssen die Besteue-
rungsgrundlagen bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags so 
berücksichtigt werden, wie sie in den entsprechenden Steuerfestsetzungen zu 
Grunde gelegt worden sind. Dies folgt aus der inhaltlichen Bindung des Verlust-
feststellungsbescheids an den Einkommensteuerbescheid. Ist der Einkommen-
steuerbescheid des betreffenden Veranlagungszeitraums nicht mehr änderbar, 
entfällt damit auch die Verlustfeststellung. 
Die in 2006 verbliebenen negativen Einkünfte durften deshalb nicht in eine 
Verlustfeststellung eingehen, da sie der Besteuerung nicht "zu Grunde gelegt" 
worden sind. Denn das Finanzamt hatte die Einkommensteuer nicht auf 0 EUR 
festgesetzt, sondern wegen der eingetretenen Teilbestandskraft lediglich auf 
63.000 EUR. 
 
11. Fahrtenbuch: Besprochene Kassetten und Excel-

Tabellen sind nicht ordnungsgemäß 
 

Hält ein Steuerpflichtiger seine Fahrten auf Kassetten fest und werden 
diese anschließend in Excel-Tabellen übertragen, sind die Anforderungen 
an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nicht erfüllt. 
Hintergrund 
Der Kläger bekam von seinem Arbeitgeber einen Firmenwagen zur Verfügung 
gestellt, den er auch privat nutzen durfte. Das Fahrtenbuch führte der Kläger in 
Form eines Diktiergeräts. Der Kläger diktiert zu Beginn einer Fahrt den Zweck 
der Fahrt, das Datum sowie den km-Stand und am Ende der Fahrt den km-
Stand. Diese Ansagen werden anschließend zweimal wöchentlich in Excel-
Dateien übertragen. Die Blätter werden aufbewahrt und am Jahresende gebun-
den. Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung war der Prüfer der Auffassung, dass 
weder die besprochenen Kassetten noch die Excel-Tabellen die Anforderungen 
an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch erfüllen, und ermittelte den geldwerten 
Vorteil nach der 1 %-Regelung. 
Entscheidung 
Auch das Finanzgericht hält das diktierte Fahrtenbuch nicht für ordnungsgemäß. 
Eine mithilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt den Anforderun-
gen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur dann, wenn nachträgliche Ver-
änderungen an den eingegebenen Daten nach der Funktionsweise des verwen-
deten Programms technisch ausgeschlossen sind oder zumindest in ihrer 
Reichweite in der Datei selbst dokumentiert und offen gelegt werden. Die Excel-
Tabellen erfüllen die Anforderungen an ein Fahrtenbuch bereits deshalb nicht, 
weil sie das ganze Jahr über als lose Blätter gesammelt und erst am Jahresende 
gebunden werden. Außerdem sind sie jederzeit änderbar. 
Die vom Kläger besprochenen Kassetten stellen ebenfalls kein ordnungsgemä-
ßes Fahrtenbuch dar, weil auch sie jederzeit änderbar sind. 
 
 
12. Skiunfall bei Tagung: Liegt ein Arbeitsunfall vor? 
 
Bei einer Tagung sollten die Teilnehmer darauf achten, was sie in den 
freien Zeiten unternehmen. Denn ein Unfall während der Freizeit ist kein 
Arbeitsunfall. 
Hintergrund 
Ein Mann stürzte im Rahmen einer Führungskräftetagung beim Skifahren und 
verletzte sich dabei an der Schulter. Der Mann, der die zentrale Kundenbearbei-
tung einer europaweit agierenden Firma leitet, beantragte daraufhin die Aner-
kennung als Arbeitsunfall. 
Die Berufsgenossenschaft lehnte dies ab. Der Unfall habe sich auf der Tagung 
während der Freizeitaktivitäten ergeben. Diese seien als unversicherte private 
Tätigkeiten einzustufen. 
Entscheidung 
Vor Gericht hatte der Kläger keinen Erfolg. Nach Ansicht der Richter stand das 
Skifahren in keinem inneren oder sachlichen Zusammenhang mit der versicher-
ten Tätigkeit des verunglückten Angestellten. Vielmehr habe dies im Rahmen 
des vom Tagesordnungsprogramm abgegrenzten Freizeitbereichs stattgefunden. 
Die Teilnahme hieran sei nicht verbindlich gewesen. Der maßgebliche Vormittag 
habe zur freien Verfügung gestanden. Dementsprechend seien auch nicht alle 
Tagungsteilnehmer Ski gefahren. 
Urlaubs- und Freizeitaktivitäten wie auch sportliche Betätigungen stünden, auch 
wenn das Unternehmen sie finanziere, nicht unter dem gesetzlichen Versiche-
rungsschutz. Denn der Arbeitgeber könne nicht darüber bestimmen, welche 
Verrichtungen in dem erforderlichen sachlichen Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit stünden. Daher komme es auch nicht darauf an, ob der Arbeit-
geber den Skipass bezahle oder für die Tagungsteilnahme Urlaubstage ange-
rechnet würden. 
 
 
13. Fehler des Steuerpflichtigen: Wann diese korrigiert 

werden können 
 
Offenbare Unrichtigkeiten im Steuerbescheid können vom Finanzamt 
geändert werden. Die Berichtigung von Fehlern, die auf einer unzutreffen-
den Rechtsanwendung beruhen, ist jedoch nicht möglich. 
Hintergrund 
X ordnete für das Jahr 2005 - entgegen einer vorgelegten Bankbestätigung - 
Einkünfte aus Stillhaltergeschäften den Einkünften aus privaten Veräußerungs-
geschäften statt richtigerweise den Einkünften aus sonstigen Leistungen zu. 
Dem folgte das Finanzamt. Dadurch kamen die Einkünfte aus den Stillhalterge-
schäften mit einem Verlustvortrag aus Einkünften aus privaten Veräußerungsge-
schäften zur Verrechnung. Bei der Berücksichtigung als sonstige Leistung wären 
hierauf keine Verlustvorträge verrechnet worden. 
Im Anschluss an eine Außenprüfung änderte das Finanzamt den Einkommen-
steuer-Bescheid wegen offenbarer Unrichtigkeit und berücksichtigte die Einkünf-
te aus den Stillhaltergeschäften bei den Einkünften aus sonstigen Leistungen. 
Dem folgte das Finanzgericht. Es vertrat die Auffassung, eine Berichtigung 
wegen offenbarer Unrichtigkeit sei möglich. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof widerspricht dieser Ansicht des Finanzgerichts und gab der 
Klage des X statt. 
Zum einen ist X kein Fehler unterlaufen, der zu einer Änderung wegen einer 
offenbaren Unrichtigkeit berechtigt. Denn der steuerliche Berater des X hat im 
Rahmen der Zuordnung der Stillhaltergeschäfte zu den privaten Veräußerungs-
geschäften umfangreiche rechtliche Erwägungen angestellt. Er hat die Zuord-
nungsfrage intern in der Kanzlei mit seiner Sachbearbeiterin eingehend erörtert. 
Es fehlt daher an offenbar fehlerhaften Angaben, die das Finanzamt als eigene 
mechanische Fehler hätte übernehmen können. 



 
 
Zum anderen ist auch der Veranlagungssachbearbeiterin des Finanzamts kein 
mechanisches Versehen unterlaufen. Denn aus ihren Prüfvermerken ergibt sich, 
dass sie den von X eingetragenen Betrag durch Saldierung der von X in einer 
Anlage zur Einkommensteuer-Erklärung aufgeführten Gewinne und Verluste 
nachvollzogen hat. Da eine Saldierung nur in Betracht kommt, wenn die saldier-
ten Geschäftsvorfälle das gleiche steuerrechtliche Schicksal teilen, kann nicht 
verneint werden, dass die Sachbearbeiterin einem sachverhalts- oder rechtsfol-
genbezogenen Denkfehler unterlegen ist. 
 
 
14. Bonuszahlungen der Krankenkasse: Darf der Sonder-

ausgabenabzug gekürzt werden? 
 
Einige Krankenkassen belohnen ihre Versicherten, wenn sie an bestimm-
ten Vorsorgemaßnahmen teilnehmen (Bonusprogramm). Steuerlich stellt 
sich die Frage, ob der Sonderausgabenabzug für Beiträge eines Steuer-
pflichtigen zur Basis-Krankenversicherung um diese Bonuszahlungen 
gekürzt werden darf. 
Hintergrund 
Werden Sonderausgaben in einem späteren Veranlagungszeitraum an den 
Steuerpflichtigen erstattet, mindert der Erstattungsbetrag grundsätzlich im Erstat-
tungsjahr die abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. Beitragsrückerstattun-
gen in diesem Sinne sind auch Bonuszahlungen. Zweck dieser Bonuszahlungen 
ist es, eine gesunde Lebensweise und regelmäßige Gesundheitschecks zu 
fördern. Der Bonus kann eine Geld- oder Sachprämie sein und wird z. B. ge-
währt, wenn der Versicherte z. B. regelmäßig zum Arzt geht und dort einen 
Gesundheitscheck erfolgreich besteht. 
Verwaltungsanweisung 
Beim Bundesfinanzhof ist derzeit ein Revisionsverfahren anhängig, in dem 
darüber zu entscheiden ist, ob der Sonderausgabenabzug für Beiträge zur Basis-
Krankenversicherung um Bonuszahlungen zu kürzen ist. 
Für den Fall, dass Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenversicherung 
selbst getragene Aufwendungen bezuschussen und keine Leistungen der Basis-
absicherung, hat die Vorinstanz eine Kürzung des Sonderausgabenabzugs 
verneint. 
Die genaue Höhe der Bonuszahlung ist ggf. im Hinblick auf die steuerliche 
Auswirkung vom Steuerpflichtigen nachzuweisen. 
Einsprüche, die sich auf das entsprechende Revisionsverfahren stützen, ruhen 
kraft Gesetzes. 
 
 
15. Solidaritätszuschlag: Kein Abzug fiktiver Gewerbe-

steuer 
 
Bei der Berechnung des Solidaritätszuschlags wird nur gezahlte Gewerbe-
steuer berücksichtigt. Ein Abzug "fiktiver" Gewerbesteuer kommt nicht in 
Betracht. 
Hintergrund 
Die Kläger der beiden Streitfälle erzielten Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit, aus Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung. Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb hatten sie nicht und mussten deshalb keine Gewerbesteuer 
zahlen. Die Kläger beantragen beim Finanzamt trotzdem die Anrechnung einer 
fiktiven Gewerbesteuer, soweit es um den Solidaritätszuschlag ging. Ihre Be-
gründung: Steuerpflichtige mit nichtgewerblichen Einkünften seien sonst gegen-
über Gewerbetreibenden benachteiligt. Die tarifliche Einkommensteuer und 
damit auch die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag vermindern 
sich bei gewerblichen Einkünften um einen bestimmten Prozentsatz des Gewer-
besteuermessbetrags. 

Entscheidungen 
In beiden Fällen wurden die Klagen vom Finanzgericht abgewiesen. Die Richter 
werten die Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als eine 
Kompensation für die Zusatzbelastung, die bei Steuerpflichtigen mit gewerbli-
chen Einkünften mit der Erhebung der Gewerbesteuer einhergeht. Diese Un-
gleichbehandlung gegenüber anderen Einkunftsarten ist gerechtfertigt; das gilt 
auch für die an die Minderung der Einkommensteuer anknüpfende Minderung 
der Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag. 
 
 
16. Künstliche Befruchtung: Kosten sind bei einer gleich-

geschlechtlichen Beziehung nicht absetzbar 
 
Sind die Kosten einer künstlichen Befruchtung steuerlich absetzbar? 
Einige Fälle hat der Bundesfinanzhof bereits zugunsten betroffener Paare 
entschieden. Eine Frau in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung muss 
jetzt ebenfalls auf den Bundesfinanzhof hoffen. 
Hintergrund 
Die Klägerin konnte aufgrund einer Unfruchtbarkeit ohne medizinischen Eingriff 
nicht schwanger werden. Sie ließ daraufhin in Dänemark eine In-vitro-
Fertilisation unter Verwendung von Samenzellen eines Spenders durchführen. 
Die entstandenen Kosten machte sie in ihrer Einkommensteuererklärung als 
außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab, u. a. weil 
die Klägerin mit einer anderen Frau in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft 
lebte. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht war der gleichen Ansicht wie das Finanzamt und wies deshalb 
die Klage ab. Die Unfruchtbarkeit der Klägerin stellt zwar eine Krankheit dar, die 

grundsätzlich zu außergewöhnlichen Belastungen führen kann. Anders als bei 
verschiedengeschlechtlichen Paaren sind die Aufwendungen für die künstliche 
Befruchtung jedoch nicht zwangsläufig entstanden. Denn die Kinderlosigkeit der 
Klägerin war nicht ausschließlich Folge ihrer Unfruchtbarkeit, sondern es war 
auch aufgrund ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft die Zeugung eines 
Kindes auf natürlichem Wege ausgeschlossen. Bei einer solchen Kinderlosigkeit 
liegt keine Krankheit vor. 
Die Ungleichbehandlung der Klägerin im Verhältnis zu verschiedengeschlechtli-
chen Paaren verstößt nicht gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Sie 
ist aufgrund der unterschiedlichen biologischen Ausgangslage gerechtfertigt. 
Auch verpflichtet das Grundgesetz den Staat nicht, das Entstehen von Familien 
durch Förderung der künstlichen Befruchtung zu unterstützen. 
 
 
17. Außergewöhnliche Belastungen: Ist eine Verteilung 

auf mehrere Jahre doch möglich? 
 
Wird ein Haus behindertengerecht umgebaut, entstehen dabei immense 
Kosten. Eine Verteilung der Aufwendungen auf mehrere Jahre kam bisher 
nicht in Betracht. Der Bundesfinanzhof hat jetzt Gelegenheit, dies zu korri-
gieren. 
Hintergrund 
Im Jahr 2011 haben die Kläger ihr selbstgenutztes Einfamilienhaus für insgesamt 
165.981 EUR behindertengerecht umgebaut. Sämtliche mit dem Umbau in 
Zusammenhang stehenden Rechnungen bezahlten die Kläger im Jahr 2011. Das 
Finanzamt hat einen Betrag von 149.069 EUR als außergewöhnliche Belastun-
gen anerkannt. Es lehnte jedoch eine Verteilung auf mehrere Jahre ab. Wegen 
eines zu geringen Gesamtbetrags der Einkünfte wirkten sich die Ausgaben für 
den Umbau steuerlich nicht in voller Höhe aus. 
Die Kläger verlangen deshalb aus Billigkeitsgründen ein Wahlrecht auf Vertei-
lung der Aufwendungen. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet zurück. Seine Begründung: 
Die begrenzte steuerliche Auswirkung im Jahr 2011 hat ihren Grund darin, dass 
die außergewöhnlichen Belastungen den Gesamtbetrag der Einkünfte um 24.563 
EUR überstiegen. Die Härte, die sich aus der Entscheidung des Gesetzgebers 
für die Einkommensteuer unter Anwendung der Abschnittsbesteuerung und des 
Abflussprinzips ergebe, begründet keinen Widerspruch zu dem Zweck des 
Gesetzes. 
 
 
18. Private Krankenversicherung: Wann verschwiegene 

Vorerkrankungen nicht zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen 

 
Wer bei Abschluss einer privaten Krankenversicherung Vorerkrankungen 
verschweigt, steht am Ende meist ohne Versicherungsschutz da. Es sei 
denn, die Versicherung hat auf die Anzeigepflicht nicht ordnungsgemäß 
hingewiesen. 
Hintergrund 
Im Antrag zur Krankenversicherung, der von einem Versicherungsagenten 
ausgefüllt worden war, hatte die Klägerin bei den Gesundheitsfragen der letzten 
3 Jahre lediglich angegeben, wegen Erkältungen bei ihrem Hausarzt in Behand-
lung gewesen zu sein. Für sich behalten hatte sie die Diagnose einer sog. 
Fettleber und die Behandlung einer Kalkschulter. 
Die Versicherung warf der Klägerin deshalb vor, sie habe ihre Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt. Bei Kenntnis der Erkrankungen hätte die Versicherung den 
Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen. 
Die Versicherungsnehmerin dagegen argumentierte, dass bei der Fettleber keine 
weitere Behandlung nötig war. Die Kalkschulter wurde erst nach dem Versiche-
rungsantrag diagnostiziert. 
Entscheidung 
Während die Vorinstanz noch der Versicherung Recht gegeben hatte, kam das 
Oberlandesgericht zu einer anderen Einschätzung und gab der Klägerin Recht. 
Begründung: Die Betroffene wurde nicht ordnungsgemäß auf die Rechtsfolgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen. 
Eine wirksame Belehrung setzt voraus, dass sie in unmittelbarer Nähe zu den 
gestellten Gesundheitsfragen erfolgt und drucktechnisch so hervorgehoben wird, 
dass sie vom Versicherungsnehmer nicht übersehen werden kann. 
Diese Anforderungen hat die Versicherung hier nicht erfüllt. Der erste Hinweis 
auf die vorvertragliche Anzeigepflicht befand sich auf Seite 1 des Antrags und 
damit viel zu weit weg von den Gesundheitsfragen, die auf Seite 4 aufgeführt 
waren. 
Außerdem gab es in dem Antrag so viele Hervorhebungen, dass ihre hervorhe-
bende Wirkung praktisch obsolet wurde. Darüber hinaus nahm der Versiche-
rungsvertreter die Eintragungen zur Gesundheit vor, er hatte der Frau den 
Antrag aber nicht komplett vorgelesen. Deshalb kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Klägerin vom Versicherungsvertreter auf die Anzeigepflicht 
gesondert hingewiesen worden ist. 
Die Versicherung dürfte deshalb den Vertrag nicht kündigen und auch nicht 
davon zurücktreten. Denn die Anzeigepflicht wurde in diesem Fall nicht arglistig 
verletzt. 
 
19. Künstliche Befruchtung: Kein Darlehen vom Jobcen-

ter 
 



 
 
Bezieher von Hartz IV müssen die Kosten für eine künstliche Befruchtung 
selber tragen, soweit die Krankenkasse diese nicht übernimmt. Ein Darle-
hen vom Jobcenter wird ihnen dafür nicht gewährt. 
Hintergrund 
Die 1978 geborene Klägerin und ihr 1984 geborener Ehemann beziehen seit 
2010 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Ihre Krankenkasse 
erklärte sich bereit, 50 % der Kosten für maximal 3 Versuche einer künstlichen 
Befruchtung zu übernehmen. Die Kosten jeder einzelnen künstlichen Befruch-
tung betragen dabei ungefähr 4.100 EUR. 
Die Kläger waren jedoch nicht in der Lage, den auf sie entfallenden Kostenanteil 
aufzubringen. Sie beantragten deshalb im September 2012 die Gewährung eines 
Darlehens in Höhe von rund 2.200 EUR. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt. 
Vor dem Sozialgericht machten die Kläger geltend, dass sie auf ein Darlehen 
des Jobcenters angewiesen sind, weil sie in der freien Wirtschaft kein Darlehen 
bekommen. 
Entscheidung 
Die Klage wurde abgewiesen. Die Begründung der Sozialrichter: Die Gewährung 
eines Darlehens setzt voraus, dass ein Bedarf, der vom Regelbedarf umfasst 
wird, nicht gedeckt werden kann. Eine künstliche Befruchtung gehört jedoch 
nicht zum Regelbedarf. Neben Dingen wie Ernährung und Kleidung umfasst der 
Regelbedarf zwar auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der 
Gemeinschaft. Diese Teilhaberechte sind nach dem Gesetz allerdings nur "in 
vertretbarem Umfang" zu verwirklichen. Dieser vertretbare Umfang werde bei 
einer künstlichen Befruchtung angesichts der Kosten von über 4.000 EUR für 
eine Behandlung überschritten. 
Darüber hinaus handelt es sich nicht um eine medizinisch notwendige Behand-
lung. Die im Gesetz vorgesehene Beschränkung der Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen verletzt nicht die Grundrechte. Es gibt auch keine Verpflich-
tung des Gesetzgebers, die Entstehung einer Familie durch künstliche Befruch-
tung mit den Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung zu fördern. 
Da die Krankenkassen die Kosten für eine künstliche Befruchtung bis zum 40. 
Lebensjahr für weibliche Versicherte übernehmen, haben die Kläger noch genug 
Zeit, um zu sparen. 


